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. 135 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (V. G.P. ). 

Di-ese Maßnahme tritt nicht früher in 
Kraft, als sie nicht die Genehmigung des 
Alliierten Rates erhalten hat. 

Regierungsvorlage. 

BundeSNerfassungsgesetz vom 
1946, womit die Verbotsgesetznovelle vom 
15. August 1945, St. G. BI. Nr. 127, abge

ändert wird. 
Der Nationalrat hat heschlossen: 

§ 1. ,Bis ,zu einer anderweici~n tRiegelung wer
den im ,§ 4 ,des Verfassungsgesetzes vom 
15. A'ugust 1945, 1St. G. BI. Nr. 127, über die 

Knderung und. Ergän2ung des Verhotsg,esetzes 
vom 8. Mai 1945, St. G.BI. Nr. 13 (Vel'bots
gesetrz:novelde), di,e Worte: ,,30. Juni 194~" 
durch die WorDe: ,,'30. Juni 1947" ers·etzt. 

§ 2. Mit ·der Vollziehung dieses Bundesver
f,assul1J~gesetz,es ist das Bundeskanzleramt be-
traut. 

Erläuternde Bemerkungen. 

Die Veribotsgesetznovelle vom 15. August 1945, 
St. G. SI. Nr. 127, si,eht vor, daß· der § 21 des 
Verbotsgesetzes, betI1eff,~nd die Entlassung oder 
gekürzte ,p,ensionierung öff'ent1icherB~diensteter, 
die- keine Gewähr däfür hieten, jederzeit I1ück
haltslds für die unabhängige Republik ,einzutreten, 
bis spätestens 30. Juni 1946 -durchgdührtsein 
müsse. . 

Wenn auch die Regie~ungsvorlage eines Natio
nalsoZliaListengesetzes . eine Auflassungdieser ge
setzlichen -Bestimmung vorsieht, \So kann dennoch 
nicht ,dami,t gerechnet werden, daß die bezüglichen 
neuen Bestimmungen ~bis zum 30. Juni 1946 in 
Geltung getreten sein werden. E:s muß dah<:r für 

I; 

die Zeit des überganges ,die Frist, innerha1b der 
Entlassungen oder Pensionierungen. gemäß § 21 
des Verbotsg.esetzes vorgenommen werden ,kön
nen, .ell't:spl'echend venlängert Wle'r.den. 

Wü'rde man '~on einer solchen VerIängerung 
ahsehen, bevor die von deI:! Besatzungsmächten 
genehmigten neuen Bestimmungen in Kraft ge
treten 'sind, so wür,de man dem- berechtigten Vor
wurf ausgesetzt 5lein, ein von der Gesetzgebung 
no~endig erachtetes ÜberprüfungSVlerfahren, das 
zum großen Teil noch nicht abgeschlossen ist,' . 
aufzuLassen, hevor die Gesetzgebung einen an
deren W.eg vorschreibt. 
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